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(2) Als Unfälle im Sinne dieser Anordnung gelten 
auch Krankheiten,» die entweder typische Auslands
erkrankungen sind, z. B. alle Tropenkrankheiten oder 
solche Erkrankungen, die durch den speziellen Aus
landsaufenthalt hervorgerufen oder besonders begün
stigt worden sind, z. B. durch Klima- oder Temperatur
wechsel sowie durch Veränderungen in der Lebens
und Ernährungsweise, auch wenn sie erst nach Beendi
gung der Dienstreise auftreten.

§ 2
(1) Für den Versicherungsschutz gelten die Bestim

mungen des § 8 Absätze 3 bis 6 der Dritten Durch
führungsbestimmung vom 23. Februar 1952 zum Gesetz 
über die Versicherung der volkseigenen Betriebe 
(GBl. S. 199).

(2) Bei dauernder Arbeitsunfähigkeit gilt die doppelte 
Jahresbruttolohnsumme als Entschädigungsgrundlage.

§ 3

Gleichen Versicherungsschutz genießen die mitreisen- 
den Familienangehörigen, deren Mitreise auf Grund 
des dienstlichen Auftrages erfolgt.

§ 4
(1) Für gemäß § 3 mitreisende Familienangehörige ist, 

sofern kein eigenes Einkommen vorhanden ist, bei der 
Ermittlung der Entschädigung von der Hälfte der 
Jahresbruttolohnsumme des Hauptbeauftragten auszu
gehen.

(2) Für Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, wird die Leistung der Deutschen Ver
sicherungs-Anstalt wie folgt festgesetzt:

a) Im Todesfälle wird ein Pauschalbetrag von 
2000 DM für Bestattungskosten gezahlt.

b) Im Invaliditätsfalle wird bei Vollendung des
16. Lebensjahres, ausgehend von einer Versiche
rungssumme von 20 000 DM, eine einmalige Geld- 

. entschädigung entsprechend dem dann noch vor
handenen entschädigungspflichtigen Invaliditäts- 
grad gewährt; außerdem werden, wenn der Haupt
beauftragte nicht der Sozialversicherungspflicht 
unter hegt, solange die Unfallfoigen bestehen, 
längstens aber bis zur Vollendung des 16. Lebens
jahres, alie zur Beseitigung oder Linderung der 
Unfallfolgen nach weislich auf gewendeten notwen
digen Rosten sowie die Kosten für künstliche 
Glieder oder sonstige nach ärztlichem Ermessen 
notwendige Anschaffungen erstattet.

§ 5
Hat der Berechtigte aus gleichem Anlaß Anspruch 

auf eine Leistung auf Grund des Gesetzes vom
9. August 1950 über die Versicherung der volkseigenen

Betriebe (GBl. S. 830), so gilt sie als abgegolten, wenn 
dieser Anordnung zufolge eine Entschädigung gewährt 
wird.

§ 6

Leistungen der Sozialversicherung werden nicht an
gerechnet.

§ 7

Eintretende Unfallschäden sind sofort der für den 
Wohnort des Unfallgeschädigten zuständigen Kreis
direktion der Deutschen Versicherungs-Anstalt bzw. für 
Groß-Berlin der Vereinigten Groß-Berliner Versiche
rungsanstalt zu melden.

§ 8

Die auf Grund dieser Anordnung notwendigen Auf
wendungen sind der Deutschen Versicherungs-Anstalt 
auf ihre monatliche Anforderung hin vom Staatshaus
halt zu erstatten.

§ 9

Ausnahmefälle zu § 1 regelt der Minister der 
Finanzen.

§ 10

Mit dem Inkrafttreten dieser Anordnung sind alle 
von den im § 1 genannten Organen abgeschlossenen 
Unfallversicherungen für Auslandsdienstreisen aufzu
heben.

§ 11

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1957 in Kraft.

Berlin, den 18. April 1957

Der Minister der Finanzen
I. V.: M. S c h m i d t  

Erster Stellvertreter des Ministers

Berichtigung

Das Ministerium für Leichtindustrie weist darauf 
hin, daß die Anlage 3 der Preisanordnung Nr. 619 vom 
28. Juli 1956 — Anordnung über die Bildung einheit
licher Herstellerabgabepreise für Bauelemente — 
(Fenster und Türen aus Holz und Ersatzstoffen) (Son
derdruck Nr. 178 des Gesetzblattes) auf der Seite 15 
wie folgt zu ergänzen ist:

53.347 Kastenschloß an Stelle Überwurf
und Krampe als Zuschlag DDR Berlin

5,20 5,35 *

Herausgeber: Büro des Präsidiums des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin C 2, Klostersttaße 47 — 
Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag. Berlin — Postscheckkonto: Berlin 1400 25 — Erscheinungsweise: Nach Bedarf — Fort
laufender Bezug: Nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 3,— DM, Teil II 2,10 DM. Einzelausgabe: Bis zum 
Umfang von 1« Seiten 0.25 DM. bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 DM. über 32 Seiten 0,50 DM ]e Exemplar (zu beziehen direkt 
vom Buchhaus Leipzig, Leipzig C1, Querstraße 4—6, Telefon: 66147, durch den Buchhandel sowie gegen Barzahlung in der 

Verkaufsstelle des Verlages. Berlin C 2, Roßstraße 6) «-» Druck: (140) Neues Deutschland, Berlin — Ag 134/57/DDR


